
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 11 Oö. GG 2001
 Oö. GG 2001 - Oö. Gehaltsgesetz 2001

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.04.2025

§ 11

Kürzung wegen Teilzeitbeschäftigung

 

(1) Teilzeitbeschäftigte Landesbedienstete erhalten den ihrer Arbeitszeit entsprechenden Teil des Monatsbezugs und

der Kinderbeihilfe.

 

(2) Im Fall der Herabsetzung der Wochendienstzeit gemäß § 81a Abs. 1 Z. 2 Oö. LBG bzw. § 47a Abs. 1 Z. 2 Oö. LVBG gilt

Abs. 1 sinngemäß. (Anm: LGBl. Nr. 81/2002, 93/2009)
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